
j~er die e1a~w~weise Ueberbauun~er nach Zcnenp~n ausgeschiedenen B~ugebjet~

9~~e0enein~n

Die Ein ohnergemeinde Oenaingen0 gsstütz~ auf § 18 des Gemeinde.Baureg1emente~

beech2jes~t:

~ Das in den Zcnenpi~iien Masetab ~ g 2500 ausgeschiedene W~bnbaugebie~ wird für die

Ueberbauung im Sinne eines Programms in zwei Etappen eingeteilt0

2 Die L Etappe umfasst alle Bauzonen mit Ausnabine der in Ziff0 3 umschriebenen

Gebiete0 In dieser Etappe wird die Ueberbaunng im Rahmen der Bestimmungen des

Kmnt~ Baugesetzes~ des Kaut0 Norma1bauregiemezztes~ des Gemeinde..Baureglementes

und der übrigen eins~h1~igigsn Erlasse des Bundes und des Kantons~

Für die Erschijeseung dieser Baugebiets sind die §~ 16 und 22. Abs0 1 und 2 des

Gemeinde~Ba~irag1ementes massgebend0

3~ Die 2~ Etappe umfasst die in den Zonenpl~nen ausgeschiedenen Baugebiete und Grünzonen

a) zwischen SBB=~ini~ und DWene~, östlich begnnnmt durch die Kestenholzerstrasae9

westlich begrenst durch die Zufahrisstraase zur N 1

b) zwischen DUnnen~ und Zufahrtestrasse zur N 19 nördlich begrenzt durch die 0eBB~

~4nie, südlich begran~t durch die Ausfahrterampe Zufahrtaat,raese N 1/Hauptstrasse

c) die Parzellen GB Qensingen Nr~ 14889 1489,14909 1500, 1501, 15029 15039 2063,

l504~ 1484, 1483 und 2125~ im Gaigenacke~

d) südlich des Babnhofes SBB/OeBB, zwischen ~BB—Trassee und der angrenzenden
Industriezone t~Moo&~, soweit dieses Gebiet noch als Mehrfamilienhauazone
für 3— und mehrgeschossige Bauten ausgeschieden ist0

e) am östlichen Dorfauagang, zwischen Karitonsetrasas T ~ und Römerstrasse, westlich

begrenzt durch die ParzeL‘en GB Oensingeu Zlr 2416 und 2220 (iz~c10), östlich be=~

grenzt durch die Bauzonenlinte

4~ Etappe II stellt eine Baulandreserve innerhalb der ausgeschiedenen Bau— und Grünzoneu

dar~ Die durch sie erfassten Gebiete können erst Uberbaut werden, wenn der Nachweis

erbracht wird~, dass die BauparzeUs baureif ist oder baureif gemacht wird0 Für die

bauliche Erscbliees~asg der in der Etappe II liegenden Grundstücke gilt § 18~ Abs0 2

bzw0 § 22 AbS,) 3 des Geineindebaureglementee0



2—

5~ Ein Grundstück gilt als baureif9 wenn es erschlossen iot~ d0h0 alle ~4nlagen

für den Verkehr0 die Waaeex~ und Energieversorgung und die Abwasserbeseitigung

vorechriftegemäsa erstellt und dauernd gesichert sind0

6~ Je nach der baulichen Ausnutzung im Baugebiet der Etappe ~‚ der finanziellen Erit—

wicklung der Gemeinde und der wirtschaf~ichen Bedeutung alifälliger Bauprcjekte

innerhalb der Bauzonen der Etappe II ~ der Gemeinderat diese abaobnittweise

freigeben1, d0h0 der Etappe 1 zuteilen0 r Gemeinderat ist in diesem Falle vex~

pflichtet0 die Vorausaetzur~geu9 unter welchen eine solche Freigabe erfolgen sofl0

vertraglich genau festzulegen (ausserordenuioh~ Erschlieseungsbeitr~ige9 Beibringung

von epez. Bebauungsplänen0 Durchführung von Baulandumlegungem, Auflage von Bau- und

Straasenlinienplänen etc0)
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